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Gemeinde Bördeland 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen der 
Gemeinde 

 

[Hinweis: Sollten an dieser Stelle Beschlüsse nicht im vollen 
Wortlaut veröffentlicht sein, so können diese in der vollständi-
gen Fassung (so weit dies rechtlich zulässig ist) in der Ge-
meinde Bördeland, OT Biere, Magdeburger Straße 3 in 39221 
Bördeland, eingesehen werden. Um Beachtung wird gebeten!] 
(Die nachfolgend aufgeführten amtlichen Bekanntmachungen 
gelten für  den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Bördeland 
mit den Ortsteilen Biere, Eggersdorf, Eickendorf, Großmühlingen,  
Kleinmühlingen, Welsleben und Zens.  
Um Beachtung wird gebeten! 
 

 
Wichtige Informationen des Ordnungs-
amtes zum Winterdienst 
 

Um den bevorstehenden Winterdienst durch die 
vertraglich gebundene Firma und  die Gemeindear-
beiter in einer guten Qualität durchführen zu können, 
ist es erforderlich, dass die auf der Straße parken-
den Autos nicht hinderlich sind. 
Besonders in den engen und schlecht zu befahren-
den Ortslagen sollte das Parken vermieden werden. 
Der Winterdienst kann ansonsten hier nicht 
tätig werden! 
Es wird auch vorsorglich darauf hingewiesen, dass 
gemäß § 9 der Satzung über die Straßenreinigung 
und den Winterdienst der Gemeinde Bördeland alle 
Vorrichtungen für die Entwässerung und die Brand-
bekämpfung (Wassereinläufe und Hydranten) von 
Schnee und Eis freizuhalten sind.  
Alle Grundstückseigentümer und sonstige Verpflich-
tete werden gebeten, auch im eigenen Interesse, 
dieses unbedingt zu beachten.  
__________________________________________ 
 

 
Sitzungen der Gemeinde Bördeland 

 
Gemeinderat der Gemeinde Bördeland vom 19.12.2011 
Beschlussvorlage 01 - 11 / 2011 - Beschluss zur Vergabe der 
Bauleistung Straßenbau Friedensstraße OT Biere (NÖ) 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Beschlussvorlage 02 – 11 / 2011 - Beschluss zur Vergabe der 
Bauleistung (Abriss und Neugestaltung) für die ehemalige 
Turnhalle im OT Großmühlingen Gemeinde Bördeland (NÖ) 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen. 
__________________________________ 
 
 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben 
 - Flurbereinigungsbehörde  - 

Postanschrift: Ritterstraße 17-19,  
39164 Stadt Wanzleben-Börde 
42 - 611 B9-0305 SBK 02  Wanzleben, 19.12.2011 
 

Flurneuordnungsverfahren nach § 87 ff. Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) 

„Flurbereinigung Biere/Eickendorf BAB A14, Land-
kreis Schönebeck 02“ 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Schlussfeststellung  gemäß § 149 FlurbG 
 
I. Feststellung 
Im Flurneuordnungsverfahren nach § 87 ff. Flurbereinigungsge-
setz (FlurbG) „Flurbereinigung Biere/Eickendorf BAB A14, Land-
kreis Schönebeck 02“ wird hiermit gemäß § 149 FlurbG die 
Schlussfeststellung erlassen und folgendes festgestellt: 
 

1. Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist 
bewirkt. 

2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, 
die im Flurbereinigungsverfahren hätten berück-
sichtigt werden müssen. 

3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind 
abgeschlossen. 

 
II. Hinweise 
Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung an die 
Teilnehmergemeinschaft ist das Flurbereinigungsverfahren been-
det und die Teilnehmergemeinschaft erloschen. Der Ge-meinde 
Bördeland werden die in § 150 FlurbG bezeichneten Unterlagen 
zur Aufbewahrung übergeben. 
Gründe 
Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes ist in tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicht bewirkt. Insbesondere sind alle Anträge, 
Widersprüche und Klagen der Beteiligten erledigt. Die öffentlichen 
Bücher sind berichtigt. Die gemeinschaftlichen Anlagen sind 
erstellt und den jeweiligen Eigentümern in die Unterhaltung über-
geben. Die Kasse der Teilnehmergemeinschaft wurde ordnungs-
gemäß abgeschlossen. Aufgaben, die die Teilnehmergemein-
schaft noch zu erfüllen hätte, sind nicht bekannt. 
Die Voraussetzungen für die Schlussfeststellung nach § 149 
FlurbG liegen somit vor. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle 
Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben-Börde 
einzulegen. 
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt bei öffentlicher Bekanntmachung 
mit dem ersten Tag der Bekanntmachung. Bei Einlegung des 
Widerspruchs wird die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchs-
schreiben bzw. die Niederschrift bis zum Ablauf der angegebenen 
Frist bei der Behörde eingegangen bzw. aufgenommen worden 
ist. 
 
Im Auftrag 
 
Gez. Michael Stief    DS 
______________________________________________________________________________ 
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Eintragung ins Goldene Buch  
des OT Biere 
 

Die traditionelle Eintragung in das Goldene 
Buch des OT Biere findet am 

 

Freitag, dem 27. 01. 2012 um 19.00 Uhr im 
Werk II, OT Biere, Magdeburger Straße  

 

statt. 
Hierzu sind die Vertreter der Vereine, die Ge-
werbetreibenden, die vormals Geehrten und 
alle Interessierten recht herzlich eingeladen. 
______________________________________ 
 
Information der Meldestelle  
Ehrungen für Alters- und Ehejubiläen 
 
Laut Rundverfügung des Landesverwaltungsamtes 
werden von unserer Gemeinde jedes Jahr die Al-
ters- und Ehejubiläen an den Salzlandkreis gemel-
det. 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, wenn eine Veröf-
fentlichung in der Presse und im Bördelandkurier 
nicht erfolgen soll, dass dann eine Mitteilung schrift-
lich an das Einwohnermeldeamt der Gemeinde Bör-
deland einzureichen ist.  
 
Wir bitten um Beachtung! 
__________________________________________ 

 
Der Seniorenrat des OT Eggersdorf teilt 
mit,   
dass im Monat Februar die Sprechstunde auf  
Dienstag, den 14.02.2012 von 14.00 – 16.00 Uhr 
verschoben  wird. 
Ab März werden die Sprechzeiten wieder zu den 
festgelegten Terminen durchgeführt. 
__________________________________________ 
 
 

Bekanntmachung 
Schulanmeldung 2013 

Grundschule Friedrich Loose 
Großmühlingen 

Alle Kinder der Ortsteile Eggersdorf, Großmühlingen, 
Kleinmühlingen und Zens, die bis zum 30.06.2013 das 6. 
Lebensjahr vollenden (Geburt vom 01.07.2006 – 
30.06.2007), werden entsprechend § 37 des Schulgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt  
(SchulG-LSA) mit Beginn des folgenden Jahres (Schuljahr 
2012/2013) schulpflichtig. 
 
Die Anmeldung dieser Kinder kann  
 
am Dienstag,         21. Februar 2012,       
von                         08:00 – 12:00 Uhr 

   13:00 – 17:00 Uhr 
 
am Mittwoch,         22. Februar 2012,      

von                         08:00 – 13:00 Uhr 
in der Grundschule Großmühlingen  
(Sekretariat), Breiter Weg 3, 39221 Bördeland 
 
erfolgen. 
 
Hierbei ist die Geburtsurkunde des Kindes oder das Fami-
lienstammbuch vorzulegen. Das anzumeldende Kind ist 
von den Erziehungsberechtigten persönlich vorzustellen. 
Falls der Termin der Anmeldung nicht wahrgenommen 
werden kann, bitten wir um telefonische Rücksprache (Tel. 
039297-20287 oder 039297/ 26173) 
 

Bekanntmachung 
Schulanmeldung 2013 

Grundschule Juri Gagarin 
Welsleben 

Alle Kinder der Ortsteile Welsleben, Biere und Eickendorf, 
die bis zum 30.06.2013 das    6. Lebensjahr vollenden 
(Geburt vom 01.07.2006 – 30.06.2007), werden entspre-
chend § 37 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (SchulG-LSA) mit Beginn des folgenden Jahres 
(Schuljahr 2012/2013) schulpflichtig. 
 
Die Anmeldung dieser Kinder kann  
 
am Mittwoch,   dem 15. Februar 2012,        
von         07:30 – 11:30 Uhr 
     
und von   14:00 – 17:00 Uhr 
 
in der Grundschule Welsleben, Sekretariat, Krumme 
Str. 13, 39221 Bördeland  
 
erfolgen. 
 
Hierbei ist die Geburtsurkunde des Kindes oder das Fami-
lienstammbuch vorzulegen. Das anzumeldende Kind ist 
von den Erziehungsberechtigten persönlich vorzustellen. 
Falls der Termin der Anmeldung nicht wahrgenommen 
werden kann, bitten wir um telefonische Rücksprache (Tel. 
039296-20215 oder 039297/ 26173) 
 
 

Information des Ordnungsamtes 
Hundekot muss beseitigt werden 

 
Werte Hundehalter, 
 
aus gegebenem Anlass (hier insbesondere Beschwerden aus der 
Fabrikstraße im OT Welsleben, jedoch auch aus allen anderen 
Ortsteilen)  sehen wir uns gezwungen, nochmals auf die Be-
stimmungen der Gefahrenabwehrverordnung der Gemeinde 
Bördeland vom 07.05.2009 hinzuweisen. 
 
Unter § 5 Absatz 3 und 4 ist festgelegt: 
  
 Absatz 3: 
 
 

Tierhalter und die mit der Führung Beauftragten sind  
verpflichtet zu verhüten, dass ihr Tier Straßen und  
Anlagen verunreinigt. Bei Verunreinigungen sind der  
Tierhalter und die mit der Führung oder Pflege  
Beauftragten zur Säuberung verpflichtet.  
Die Straßenreinigungspflicht der Anlieger bleibt  
unberührt. 
 

Absatz 4: 
Hunde sind von Kinderspielplätzen fernzuhalten. 
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Gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 13, 14, 15 und Absatz 2 können Zu-
widerhandlungen mit Geldbußen bis zu 5000,00 € geahndet 
werden. 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Appell an alle Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde Bördeland 

 Aus gegebenem Anlass bitten wir alle Mitbürgerinnen und 
Mitbürger mit uns gemeinsam  darauf zu achten, dass 
kommunales Eigentum nicht weiter von verantwortungslo-
sen Mitmenschen sinnlos beschädigt wird. In jüngster Zeit 
wurden wiederholt mehrere Straßenlampen, insbesondere 
in den Ortsteilen Biere und Welsleben, mutwillig beschä-
digt. Die Gemeinde muss für die Wiederinstandsetzung 
Mittel aufbringen, welche an anderer wichtiger Stelle dann 
fehlen. 
 
Wenn sie diesbezügliche Beobachtungen machen, melden 
sie es bitte direkt der Verwaltung oder auch der Polizei.  
Vielen Dank!   
 
Bürgermeister und Verwaltung der Gemeinde Bördeland 
______________________________________________ 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Bördeland 

Betreff 
Raumordnungsverfahren mit integrierter Umweltverträglich-
keitsprüfung zum Vorhaben „Anbindung des geplanten GuD-
Kraftwerkes Calbe an die 380-kV-Freileitung Ragow-
Wolmirstedt 531/532“ 
 
Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat am 14. Dezem-
ber 2011 das Raumordnungsverfahren für das o. g. Vorhaben 
eingeleitet. 
Das Raumordnungsverfahren hat den Zweck, vor der Erteilung 
öffentlich-rechtlicher Genehmigungen festzustellen, 
 

- ob raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen bzw. 
Vorhaben, die überörtliche Auswirkungen haben oder 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt erwarten las-
sen, mit den Erfordernissen der Raumordnung überein-
stimmen, 

- wie solche Vorhaben unter raumordnerischen Gesichts-
punkten aufeinander abgestimmt oder durchgeführt 
werden können. 
 

Gleichzeitig beinhaltet das Raumordnungsverfahren eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung. 
Die Planunterlagen können bei der Gemeinde Bördeland mit Sitz 
in Biere, Magdeburger Str. 3 in 39221 Bördeland, Zimmer - Nr. 
201, in der Zeit  
 

vom 06.02.2012 bis zum 07.03.2012 
 
zu den folgenden Zeiten  
 
Mo von 07:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
Di von 07:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Mi von 07:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr 
Do von 07:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr 
Fr von 07:00 bis 12:15 Uhr 
 

                OT Kleinmühlingen 
 

Wohnung von privat ab 01.02.2012 zu vermieten 
. Wohnfläche 55 m² 
. 2 Zimmer – Küche, Diele, Bad mit Dusche und Wanne 
. Miete: 230,-- € + NK 
 

Weitere Inf. unter Tel.: 0172/ 8434299  

eingesehen werden. 
Das Raumordnungsverfahren trifft noch keine detaillierten Festle-
gungen. 
Es hat deshalb keine unmittelbare Rechtswirkung gegenüber dem 
einzelnen Bürger. 
Hierzu dient erst das nachfolgende Verfahren. 
 
Jeder, dessen Belange durch das Verfahren berührt werden, 
kann bis zum 21.03.2012 schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Einwendungen gegen die Planung erheben. 
 
Über das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird die Öffent-
lichkeit zu gegebener Zeit unterrichtet. 
 
Der Bürgermeister 
______________________________________________________________________________ 
 

Grundstücksausschreibung der Gemeinde 
Bördeland 
 
Die Gemeinde Bördeland bietet folgendes Grundstück zum 
Verkauf an: 
 
Nordstr. 20, 20a und 20b im Ortsteil Eickendorf 
Flur 2   Flurstücke 1001 und 102/34 in der Gemarkung 
Eickendorf 
 
Lage: nördlicher Teil von Eickendorf mit der Anschrift Nordstr. 
20, 20a und 20b 
 
Nutzung: Ursprungsbaujahr des Gebäudes unbekannt, ca. 1968 
Umbau des Gebäudes zu einem Mehrfamilienwohnblock mit 
insgesamt 12  Wohneinheiten. Derzeit sind drei Wohneinheiten 
leerstehend. Gaszentralheizungs- und Gebrauchswasseranlage 
seit 1997 vorhanden. 
Für das Objekt besteht Sanierungsbedarf. 
 
Größe: Flur 2 Flurstück 1001 eingetragen mit 427 m²  
            Flur 2 Flurstück 102/34 eingetragen mit 780 m² 
 
Erschließung: voll erschlossen 
 
Verkehrsanbindung: gute Anbindung zur A 14 – Anschlussstel-
len Schönebeck und Calbe/S. 
Existierende Bahnverbindung - Strecke Magdeburg-
Schönebeck-Güsten 
 
Das Mindestgebot beträgt: 75.000,00 € 
 
Anmerkung: Beide Flurstücke bilden eine wirtschaftliche Ein-
heit.  
Bei voller Vermietung beläuft sich die monatliche Kaltmiete auf 
2.207,60 €, dies entspricht 2,68 €/m². 
Für eine Wohneinheit liegt ein Wohnrecht vor, hier werden 
lediglich die Betriebskosten gezahlt.  
Vom Erwerber sind die Kosten für das Verkehrswertgutachten 
in Höhe von rd. 1.203,00 € zu übernehmen.  
 
Die Angebote sind bis zum 13.02.2012 im verschlossenen Um-
schlag mit der Kennzeichnung: 
 
„Ausschreibung Eickendorf – Nordstr. 20, 20a und 20b“ 
 
bei der Gemeinde Bördeland, Magdeburger Str. 3, 39221 Börde-
land/ OT Biere 
 
einzureichen. 
Auskünfte und Besichtigungstermine können unter der Tel.-Nr. 
039297/26175 und unter  
Tel.-Nr. 039297/ 26140 vereinbart werden. 
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Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine Aufforderung zur 
Abgabe von Angeboten. 
Die Gemeinde Bördeland ist nicht verpflichtet, dem höchsten 
oder irgendeinem Gebot den Zuschlag zu erteilen.  
Eine erneute Ausschreibung bleibt vorbehalten. 
___________________________________________________ 
 
 

Nichtamtlicher Teil 
 

I n f o r m a t i o n e n  
u n d  

W e r b u n g  
 
Spielansetzungen MTV 1887 e.V. Welsleben 
 

25.02.2012 Kreisliga Nord 
  SV Groß Rosenburg – MTV 
03.03.2012 Kreisliga Nord 
  MTV – TSG Calbe II 
  C-Jugend 
  Wacker Felgeleben - MTV 
04.03.2012 D-Jugend 
  Lok Aschersleben II – MTV 
10.03.2012 Kreisliga - Nord 

Schönebeck SV II – MTV 
C-Jugend 
MTV – SG Schneidlingen 

11.03.2012 D-Jugend 
  - spielfrei – 
17.03.2012 Kreisliga Nord 
  MTV – Warthe Hakeborn 
  C-Jugend  
  MTV – Egelner SV 
18.03.2012 D-Jugend 
  Schönebecker SC – MTV 
  F-Jugend 
  Vorrunde Kreisliga mit MTV, SSV Barby 
  und Schönebecker SC in Welsleben 
   
Sehr geehrte Anwohner von Welsleben, 
unsere C-Jugend des MTV Welsleben führt am 31.03.2012 seine 
alljährliche Altpapiersammlung durch. 
Bitte fangen Sie schon jetzt mit dem Sammeln von Zeitungen an. 
Danke. 
______________________________________ 
 
Bierer Kulturverein 2004 e.V.   
Gemeinde Bördeland 
 
Vorsitzender: A. Werner        Ortsbürgermeister            
Henfsackstr. 20a   Peter Buchwald 
39221 Bördeland OT Biere                                  
 
Telefon: 01739523293 
email: kontakt@bierer-kulturverein.de 
 
Hallo liebe Bördeländer und Interessierte! 
 
Das Jahr 2012 steht vor der Tür und für unser schönes Dorf Biere 
ein besonderer historischer Höhepunkt. 
Am Freitag und Sonnabend, den 15.06 und 16.6.2012, feiern wir 
unser 1075 jähriges Jubiläum. 
Neben vielen kleinen und großen Höhepunkten ist auch ein be-
sonderer Höhepunkt  - ein Festumzug -  geplant. Dieser soll nicht 
nur einen historischen Einblick über unsere Geschichte geben, 
sondern auch das aktive Leben unserer  Bördeländer zeigen. 
Deshalb bitten wir sie alle herzlich, z.B. Vereine, Interessenge-
meinschaften, Chöre oder private Akteure, um ihre Teilnahme an 
diesem Umzug. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn  viele ihre Bereitschaft an 
diesem Umzug teilzunehmen, bekunden. 
 
Bitte Meldungen an: 
Bernd Schröder 
39221 Biere  
Fabrikstr.9 
Bernd.Schroeder.Biere@gmx.de 
 
oder an 
 
Andreas Werner 
  s.o. 
  
i.a. Kulturverein Biere 
____________________________________________________ 

 
FSV Blau – Weiß Biere 

Spielansetzungen für Februar, März und April 
2012 für die 1.und 2. Herrenmannschaft 
 

1. Mannschaft / Landesklasse Staffel 3 
Samstag 25. Februar 2012 gegen Lok Aschersleben 14.00 Uhr 
dort 
Samstag 03. März 2012 gegen SC Heudeber 15.00 Uhr hier 
Samstag 10. März 2012 gegen SV Westerhausen 15.00 Uhr dort 
Samstag 17. März 2012 gegen Germania Gernrode 15.00 Uhr 
hier 
Samstag 24. März 2012 gegen SV Baalberge 15.00 Uhr dort 
Samstag 31. März 2012 gegen O. Schlanstedt 15.00 Uhr hier 
Samstag 14. April 2012 gegen Askania Bernburg II 15.00 Uhr hier 
Samstag 21. April 2012 gegen Germ. Wernigerode 15.00 Uhr dort 
Samstag 28. April 2012 gegen Schackstedter SV 15.00 Uhr hier 
2. Mannschaft / 1. Kreisklasse Staffel 2 
Samstag 03. März 2012 gegen Germania Wedlitz 12.00 Uhr hier 
Samstag 10. März 2012 gegen Viktoria Großmühlingen 15.00 Uhr 
dort 
Samstag 17. März 2012 gegen WSG Schönebeck 15.00 Uhr dort 
Samstag 24. März 2012 gegen Pretzien / Plötzky 15.00 Uhr hier 
Samstag 31. März 2012 gegen FSV Wespen 15.00 Uhr dort 
Samstag 14. April 2012 gegen BW Etgersleben 15.00 Uhr hier 
Samstag 28. April 2012 gegen ZLG Atzendorf II 15.00 Uhr dort 
Änderungen vorbehalten 
____________________________________________________ 
 

Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Welsleben 

 
Die diesjährige Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft 
Welsleben findet am 
 

 Mittwoch,  dem 22. Februar 2012 um 18.00 Uhr 
 in Welsleben im Eiscafe Brauckmann statt. 
 

Hierzu sind alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Welsleben 
herzlich eingeladen. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Bericht des Vorsitzenden 
2. Berichte des Kassenwarts und der Kassenprüfer 
3. Entlastung des Vorstandes 
4. Wahl der neuen Kassenprüfer 
5. Sonstiges 

 

Mitglieder können sich auch mittels einer beglaubigten Vollmacht 
vertreten lassen. 
 

Welsleben, 09.01.2012 
 
 
Der Vorstand 
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Fachärztliche Gemeinschaftspraxis Chirurgie/Innere, 
Magdeburger Str. 256, Schönebeck 
Hiermit  möchten wir unseren werten Patientinnen und Patienten 
zur Kenntnis geben, dass die chirurgische Sprechstunde und die 
operativen ambulanten Eingriffe erweitert wurden. 
Ab sofort werden Frau Dr. U. Ahrend und Herr Prof. Berge spezia-
lisierte handchirurgische Eingriffe neben dem bekannten OP-
Programm erweitert durchführen. 
Hausärztliche Überweisung erbeten, Akutfälle werden wie bisher 
sofort behandelt. 
 
Dr. med. F- Ahrend       Dr. med. U. Ahrend         Prof. G. Berge 
 
 
Winterferien & Langeweile – Fehlanzeige ! 
Erlebnisreiche Winterferien-Abenteuer vom 12.02. bis 18.02.2012 
und vom 19.02. bis 25.02.2012 hat die „Grüne Schule grenzenlos“ 
für Kinder von 7 bis 16 Jahren parat. Beim Skifahren, Rodeln, 
Motorschlitten fahren, Basteln ist es ein Leichtes neue Freunde zu 
gewinnen. Der Besuch eines Erlebnisbades, sowie eine Schlitten-
fahrt mit Huskys umrahmen das Programm, welches aus vielen 
weiteren spannenden Aktivitäten wie Inline-Skaten, Fackelwande-
rung, Tischtennis, Disco und den Besuch eines Kinos besteht und 
somit zu einer unvergesslichen Ferienwoche für die Kinder wird. 
Für 13 bis 16-jährige existiert ein Extraprogramm mit separaten 
Ausflügen. 
Informationen gibt es im Internet auf www.guene-schule-
grenzenlos.de. oder per Telefon unter 037320/80170. 
 
 
 

Dachdeckerei & Ausbaubetrieb 
Wilhelm Schulze 

Dachdeckermeister seit 1995 
Reformstraße 14, OT Eggersdorf, 39221 Bördeland 

Tel.      03928/ 8 23 27 
Fax      03928/ 72 75 60 
Funk: 01578/ 5014836  
Mail: Wilhelm.Schulze@yahoo.de 
• Dachdeckerarbeiten aller Art 
• Klempnerarbeiten 
• Zimmerei - Holzbau 
• Sturmschadenbeseitigung 
• Notreparaturen 
 

 

ELEKTRO-POST 
Elektromeister Werner Post 

39221 Großmühlingen, Schützenstraße 6 
 

Tel. und Fax     039297/20270 
Funktelefon      0173 /2363182 
• Elektroinstallation 
• Nachtspeicheranlagen 
• Einbruchmeldeanlagen 
• Antennenanlagen 
• Brandmeldeanlagen 
• Verkauf und Reparatur von Bosch-

Elektrowerkzeug 
 

 
 
 

Junge Familie sucht gepflegtes Einfamilienhaus 
im OT Biere ab 110 m² mit Garten. 
 
Kontakt: 0173/ 1346523 
 
 
 
OT Kleinmühlingen 
 

Wohnung von privat ab 01.02.2012 zu vermieten 
. Wohnfläche 55 m² 
. 2 Zimmer – Küche, Diele, Bad mit Dusche und Wanne 
. Miete: 230,-- € + NK 
 

Weitere Inf. unter Tel.: 0172/ 8434299  
 
 
 
 

Friseur/in ab 30 Jahre mit Liebe zum   
Beruf ab Mai in Schönebeck gesucht! 

 

Solon Happy Hair zieht im Mai nach SBK in die neu 
erbaute Passage auf den Marktplatz um. 
Sind Sie motiviert, engagiert und aufgeschlossen sowie 
belastbar und kreativ? 
Haben Sie Erfahrung und einen guten Kd.-Stamm im 
Beruf, sind offen für eine Veränderung und für ein 
kompetentes 3er Team?  
Wir bieten sicheren und exklusiven Arbeitsplatz! 
Zuschriften unter: 
 

Happy Hair 
Andrea Wedekind 
OT Kleinmühlingen, Karl-Marx-Str. 34 
39221 Bördeland  
 
 
 

Danksagung  
 

Was bleibt ist die Erinnerung. 
Wir haben Abschied genommen von 

Fritz Ebeling 
 geb. am 27.10.1919 – gest. am 10.12.2011 
und so möchten wir all´ denen danken, die ihn auf sei-
nem letzten Weg begleitet haben. 
Danke für die tröstenden Zeilen und Beileidsbekundun-
gen. 
Danke der Hausärztin Frau Dr. Erika Gärtner und ihren 
Schwestern. 
Danke dem Pfarrer Th. Lütgert für die tröstenden 
Worte. 
Danke allen Verwandten, Bekannten, Freunden und 
Nachbarn. 
 

 Ottilie Ebeling geb. Laue 
 sowie Fam. P. und M. Sieburg 
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Für die vielen Glückwünsche und Geschenke an-
lässlich meines  
 

20jährigen Geschäftsjubiläums 
 

möchte ich mich bei allen Gratulanten ganz herz-
lich bedanken. 
 
Sibylle Dobbert 
Blumenhaus Dobbert - Welsleben 
 
 
 
 
 
 
 


